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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Veruvendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

4

2

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schr¡ebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dem Ven¡vender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls
Kopien zur Verfügung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfËiltigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen lnstituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen
müssen den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut flrr Bautechnik nicht geprtrfte Übersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachtrÊiglich ergänzt
und geãåndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen lnstitut firr Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

b
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

I RegelungsgegenstandundVerwendungs-bzw.Anwendungsbereich

2

2.1

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind die aus Kunstharzbeton hergestellten R¡nnen-
elemente, die zum Rinnensystem "ACO DRAIN Monoblock RD" zusammengesetzt werden
(im Folgenden Rinnensystem genannt). Das Rinnensystem wird in den Profiltypen 100 V,
200 V und 300 V hergestellt und setzt sich aus den Rinnenelementen (nachfolgend Fertig-
teile genannt) Rinnen, Revisionselemente, Einlaufkästen und Stirnwände zusammen.

(2) Das Rinnensystem ist in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-
Anlagen) wassergefährdender Stoffe als Teil einer Rückhalteeinrichtung zum Auffangen und
Ableiten wassergefährdender Flüssigkeiten und Beanspruchungsstufen gemËiß Anlage 1

venivendbar.

(3) Fugen zwischen den Fertigteilen des Rinnensystems und zu angrenzenden Dicht-
flëichen bzw. Dichtkonstruktionen sind mit Fugenabdichtungssystemen flüssigkeitsundurch-
lässig abzudichten, die für die jeweils geplante Verwendung in LAU-Anlagen eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung (abZlaBG) besitzen.

(4) Beim Lagern, Abfüllen oder Umschlagen entzündbarer Flüssigkeiten darf das Rinnen-
system nur venruendeUangewendet werden, wenn die Technischen Regeln zur Vermeidung
von Zündgefahren bei Errichtung und Betrieb der Lager-, AbfÍill- oder Umschlaganlage
(TRGS 7271) eingehalten sind.

(5) Dieser Bescheid berücksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen- an den
Zulassungs- und Regelungsgegenétand. Gemäß S 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG2 gilt der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(6) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prüf- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

Bestimmungen für das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die stoffliche und konstruktive Zusammensetzung der Fertigteile des Rinnensystems
und die Herstellungstechnologie mtlssen mit den Anlagen dieses Bescheides und den beim
Deutschen lnstitut für Bautechnik hinterlegten Zeichnungen, Zusammensetzungen und
Eigenschaften übereinstimmen, wie sie den Prüfungen im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens zugrunde lagen.

(2) Der Kunsthazbeton muss flüssigkeitsundurchlässig und chemisch bestËindig sein.
Diese Anforderung ist erfüllt, wenn die Biegezugfestigkeit des Kunstharzbetons nach
Medienbeanspruchung nach Anlage 3 nachgewiesen ist.

(3) Die Fertigteile müssen die in Anlage 3 genannten Eigenschaften autweisen.

(4) Die Fertigteile mtlssen hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen der
Baustoffklasse 82 nach DIN 4102-13 erfüllen.

(5) Die Eigenschaften gemËiß Abschnitt 2.1 (2) bis (3) wurden gegenüber dem DlBt nach-
gewiesen.

(6) Die Rezepturen des Kunstharzbetons sind beim DlBt hinterlegt. Anderungen der
Rezepturen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das DlBt.

TRGS 727

WHG

Technische Regeln für Gefahrstoffe; TRGS 727; Vermeidung von Zündgefahren
infolge elektrostatischer Aufladungen - Fassung Januar 2016

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG),
31. Juli 2009 (BGBI. I S.2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBI. I S. 277 1) geåndert worden ist
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen
und Prüfungen

264769.19
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Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung
(1) Die Herstellung der Fertigteile mit allen Einbauten und Anschlussvorrichtungen darf nur
nach der im DlBt hinterlegten Rezeptur in den von der Firma ACO Tiefbau Vertrieb GmbH,
24782 Büdelsdorf benannten Herstellwerken Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 erfolgen.

(2) Anderungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche lnstitut für
Bautechnik.

Transport und Lagerung
Transport und Lagerung der Materialien mi¡ssen so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit
nicht beeinträchtigt wird. Die Bestimmungen des Antragsteller sind zu beachten.

Kennzeichnung
(1) Die Fertigteile oder der Lieferschein der Fertigteile mllssen vom Hersteller mit dem
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

(2) Weiterhin muss der Lieferschein mit nachstehenden Angaben gekennzeichnet sein:

- Fertigteil für das Rinnensystem ACO DRAIN Monoblock RD

- Antragsteller: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf

- vollståindige Bezeichnung der Elemente

- Namen bzw. dem Werkszeichen des Herstellwerks

- Fertigungsdatum (Monat + Jahr)

- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Länder und der Bescheid-Nummer Z-74.4-53

Ü bereinstimmu ngsbestätig ung
Allgemelnes
(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstell-
werk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfi.rr aner-
kannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdirberwachung durch eine aner-
kannte Üben¡vachungsstelle nach Maßgabe derfolgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fflr die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Fertig-
teile eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Über-
wachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen lnstitut fur Bautechnik ist von der Zertilizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen lnstitut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur
Kenntnis zu geben.

264769.19 1.74.4-17t19
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Werkseigene Prod uktionskontrolle
(1) ln jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vozu-
nehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 aufgeführten
Maßnahmen einschließen.

Beschreibung und Überprüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Kontrolle und Prüfungen, die während der Herstellung durchzuführen sind

Nachweise und Prirfungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuführen sind

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Art der Kontrolle oder Prüfung

Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforde-
rungen

Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre auÞubewahren und der filr die Fremd-
[lberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
lnstitut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungenügendem Prlrfergebnis sind vom Hersteller unvezüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prttfung unverzüglich zu
wiederholen.

Fremdüberwachung
(1) ln jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regel mäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zwei mal jährlich.

(2) Die im Rahmen der Fremdüberwachung zweimal jährlich vorgesehenen Prüfungen
brauchen nur einmal jährlich vorgenommen zu werden, wenn durch die Erstprtifung zur
Erteilung des Übereinstimmungszertifikats nachgewiesen ist, dass die Fertigteile ordnungs-
gemäß hergestellt werden. Nach ungenugendem Prüfergebnis aufgrund jährlicher Über-
wachungsprüfungen ist der Entnahme- und Prü2eitraum auf halbjährlichen Turnus zurück-
zunehmen.

(3) lm Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzu-
führen, sind Proben nach dem in Anlage 3 festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu
prüfen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Proben-
ahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Üben¿vachungsstelle.

(4) Wenn die dieses Bescheides zugrunde liegenden Prüfungen an amtlich entnommenen
Proben aus der laufenden Produktion durchgeführt wurden, ersetzen diese Prüfungen die
Erstprüfung.

264769.19 1.74.4-17t19
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(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertilizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem
Deutschen lnstitut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

Planung und Bemessung
(1) Der Einbau des Rinnensystems ist fachkundig zu planen. Es sind Konstruktionsunter-
lagen (2. B. Rinnenplan) für den Einbau des Rinnensystems inklusive dem Anschluss an
benachbarte Dichtflächen anzufertigen. Dabei sind die wasserrechtlichen Vorschriften und
Bestimmungen sowie die zu enruartenden Beanspruchungen zu berücksichtigen.

(2) Bei der Planung des Rinnensystems sind die zulässigen Bewegungen (Stauchen,
Dehnen, Scheren) des Fugendichtstoffsystems zu berücksichtigen.

(3) Es sind ausreichend Bewegungsfugen für temperaturbedingte Längenänderungen des
Rinnensystems einzuplanen.

(4) Es ist ein Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis für das einzubauende
Rinnensystem (Rinnenfertigteil und Fundament) zu führen. Folgende Punkte sind dabei zu
berücksichtigen:

- Die Bemessung des Rinnensystems erfolgt als elastisch gebettetes Bauteil. Die
Bettungskennwerte sind entsprechend der im Venrendungsfall vorhandenen Boden-
eigenschaften zu wåhlen und in den Konstruktionsunterlagen zu vermerken. Zugkräfte im
Bettungsbereich der Fundamente sind auszuschließen.

- Für Verkehrslasten (beispielsweise Rad- und Achslasten) sind alle relevanten Last-
stellungen zu berücksichtigen (beispielsweise Randstellung, Mittelstellung).

- Neben den Einwirkungen infolge Last sind auch Zwangsbeanspruchungen (beispiels-
weise Temperatureinflüsse und Schwinden des Betons) zu berücksichtigen.

- ln der Berechnung sind alle relevanten Längen eines Rinnensystems zu berücksichtigen
(Einzelelement, Einfluss auf kurze und längere Rinnensysteme).

- Wird Schubverbund zwischen den Rinnenfertigteilen und dem FundamenUder Ummante-
lung angesetzt, ist der Schubverbund nachzuweisen.

- Fiir die Rinnenfertigteile ist der Nachweis zu ftrhren, dass sie ungerissen bleiben.

- Fär den Ummantelungsbeton, der Teil der Dichtfläche ist, ist FDE-Beton gemËiß DAfStb-
Richtlinie BUmwSa zu venruenden und der Nachweis der Dichtheit gemäß DAfStb-
Richtlinie BUmwSa zu führen. Der Nachweis von Trennrissen ist nicht zulässig.

Ausführung
Allgemeines
(1) Der ausftlhrende Betrieb (gemäß Vorschriften der AwSVs) einschließlich seiner Fach-
kräfte muss vom Antragsteller für die in diesem Bescheid genannten Tätigkeiten geschult
sein. Die Schulung erfolgt durch den Antragsteller oder durch ein vom Antragsteller autori-
siertes Unternehmen.

(2) Für den ordnungsgemäßen Einbau des Rinnensystems hat der Antragsteller eine
Einbau- und Montageanweisung zu erstellen.

(3) Die in diesem Bescheid und vom Antragsteller angegebenen Einbaubedingungen und
Hinweise zum Einbau sind einzuhalten.

DAfStb-Richtlinie BUmwS:2011-03 DAfstb-Richtlinie - Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen,
Beuth Verlag, Berlin

AwSV Verordnung tìber Anlagen zum Umgang mit wassergefåhrdenden Stoffen vom
'17. April2017 (BGBI. I S. 905)

z64769.19 't.74.4-17t19
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(4) Systemkomponenten dürfen nicht durch systemfremde Komponenten ausgetauscht
werden.

(5) Der ausführende Betr¡eb hat dem Betreiber der LAU-Anlage eine Kopie dieses
Bescheides zu übergeben.

Einbau der Fertigteile
(1) Die Fertigteile müssen mit allen Einbauten und Anschlussvorrichtungen versehen sein.

(2) Das Rinnensystem ist nach den Konstruktionsunterlagen und dem Tragfähigkeits- und
Gebrauchstauglichkeitsnachweis gemäß Abschnitt 3.1 sowie der Einbau- und Montage-
anweisung des Antragstellers einzubauen.

(3) Baugründe mit unzureichenden oder stark wechselnden Verformungsverhalten sind zu
verbessern.

(4) Die Fertigteile müssen vollflächig mittels einer Ausgleichsschicht auf dem Fundament
verlegt werden.

(5) Beschädigte Fertigteile (2. B. Risse bzw. Schäden an der Betonoberfläche, die den
Querschnitt mehr als 3 mm reduzieren) dürfen nicht verlegt werden.

(6) Die Fertigteile des Rinnensystems kÖnnen Vorformungen aufweisen, die als werkmäßig
vorbereitete gezielte Schwächung der Rinnenwandung zu erkennen sind. Diese Vorfor-
mungen sind Anschlussvorrichtungen für weitere Fertigteile, die bei Bedarf entsprechend der
Einbau- und Montageanweisung zu öffnen sind.

(7) Mehrteilige Einlaufkästen sind mit dem UP-Haa, aus dem die Fertigteile hergestellt
sind, gem?iß der Einbau- und Verarbeitungsanleitung des Zulassungsinhabers flüssigkeits-
dicht miteinander zu verkleben und mit Beton zu ummanteln (siehe Anlage 1 1).

Ei nbau des Fugendichtstoffsystems
(1) Fugen zwischen den Fertigteilen des Rinnensystems und zu angrenzenden Dicht-
flächen bzw. Dichtkonstruktionen sind mit Fugenabdichtungssystemen flüssigkeitsundurch-
lässig abzudichten, die für die jeweils geplante Venrvendung eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung (abZlaBG) besitzen. Die erforderliche
Bewegungsfähigkeit (Stauchen, Dehnen, Scheren) des Fugendichtstoffsystems ist zu
berücksichtigen.

(2) Beim Einbau des Fugendichtstoffes ist sicher zu stellen, dass zwischen Quer- und
Län gsfugen Dichtstoffanschl uss besteht.
(3) Dreiflankenhaftung des Fugendichtstoffs ist zu vermeiden. Hierfür ist in der Fugen-
kammer der Rinnenstöße ein Trennband und der Längsfugen ein Hinterfüllprofil einzulegen.

(4) Die Dreiflankenhaftung des Fugendichtstoffs ist zulässig wenn:

- der Fugendichtstoff "Eurolastic TC 30 S, grau" mit der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-74.6-'127 verwendet wird,

- der Dehnweg in der Fuge konstruktiv auf 3,7 mm begrenzt wird und

- Scherbeanspruchungen konstruktiv ausgeschlossen werden.

Übereinstimmungserklärung für die Bauart
(1) Während der Ausfirhrung (Einbau der Fertigteile) sind Aufzeichnungen über den Nach-
weis der ordnungsgemäißen Ausflihrung vom Bauleiter oder seinem Vertreter anzufertigen.

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart (der zum Rinnensystem eingebauten
Fertigteile) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss für jede
Ausführung mit einer Übereinstimmungserklärung vom ausfilhrenden Betrieb nach
Abschnitt 3.2.1 (1) auf Grundlage der nachfolgenden Kontrollen erfolgen:

- Vor dem Verlegen der Fertigteile ist nachzuweisen, dass die Baugrundverhältnisse den
Anforderungen der Konstruktionsunterlagen gemäß Abschnitt 3.2 entsprechen,

- Kontrolle der Ausführung des Fundaments gemäß Abschnitt 3.2 (Abmessung,
Profilierung, Bewehrung, Beton),

zô4769.19 1.74.4-17t19



Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

All gemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehm igung

Nr.Z-74.4-53

4

4.1

Seite 8 von 9 | 25. September 2019

- Kontrolle, ob die richtigen Fertigteile fur die fachgerechte Ausführung des Rinnensystems
veruendet wurden sow¡e die Kennzeichnung der Fertigteile des Rinnensystems nach
Abschnitt 2.2.3,

- Kontrolle, dass die mehrteiligen Einlaufkåisten umlaufend flüssigkeitsundurchlÉissig
verklebt sind,

- Kontrolle, dass das vorgesehene Fugendichtstoffsystem für die vorgesehene Venren-
dung in LAU-Anlagen eine abZlaBG besitzt,

- Sichtkontrolle der Fertigteile auf Abplatzungen, Risse oder sonstigen Schåidigungen an
den nach Einbau sichtbaren Flächen,

- Die Kontrolle der Ausführung des Fugendichtstoffsystems erfolgt nach den Bestim-
mungen seiner abZlaBG.

(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind au2uzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeich-
nungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauvorhabens,

- Bezeichnung der Bauart, Nummer Z-74.4-53,

- Datum der Ausführung,

- Name und Sitz des ausführenden Betriebs,

- Bestätigung über die Ausführung entsprechend den Planungsunterlagen,

- Art der Kontrolle oder Prlifung,

- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen,

- Besonderheiten,

- Unterschrift des für die Ausführungskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Au2eichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie
sind nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.
Die Übereinstimmungserklärung und Kopien der Aufzeichnungen sind zusammen mit einer
Kopie dieses Bescheides sowie einer Kopie der Einbau- und Montageanweisung des
Antragstellers dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten auszuhändigen und dem
Deutschen lnstitut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde und dem
Sachverständigen (gemäß Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

Allgemeines
(1) ln Lageranlagen ausgelaufene wassergefährdende Flussigkeiten müssen so schnellwie
möglich, spätestens innerhalb von 72 h bei Beanspruchungsstufe "mittel" erkannt und aus
dem Rinnensystem entfernt werden.

(2) Umlade- und Abfüllvorgänge sind ständig visuell auf Leckagen zu überwachen. Werden
Leckagen festgestellt, sind umgehend Maßnahmen zu deren Beseitigung zu veranlassen.

(3) Nach jeder Medienbeanspruchung ist das Rinnensystem zunächst visuell auf
Funktionsfähigkeit zu prufen; gegebenenfalls sind weitere Maßnahmen zu ergreifen.

(4) Die Vorgaben des Antragstellers für die ordnungsgemåiße Reinigung und Wartung des
Rinnensystems sind vom Betreiber einer Anlage zu berücksichtigen.

(5) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen LAU-Anlage, die Kontroll-
intervalle in Abhängigkeit von der nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung zulässigen
Beanspruchungsdauer zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen und
alle von dieser Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese
Aufzeichnungen sind dem SachverstÊindigen (gemäß den Vorschriften der AwSV) auf
Verlangen vozulegen.

264769.19 1.74.4-17t19



Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

All gemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehm igung

Nr.Z-74.4-53

4.2

4.2.1

Seite 9 von 9 | 25. September 2019

Prüfungen durch Sachverständige gemäß Vorschriften der AwSV

In betriebnahmeprüfun g

(1) Der Sachverständige ist lrber den Fortgang der Arbeiten durch den ausführenden
Betrieb nach Abschnitt3.2.l (1)laufend zu informieren. lhm ist die Möglichkeitzu geben, an
den Kontrollen nach Abschnitt 3.2.4 (2) vor und nach dem Einbau des Rinnensystems teilzu-
nehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beurteilen.

(2) Die abschließende Prüfung der eingebauten Fertigteile einschließlich des eingebauten
Fugendichtstoffsystems erfolgt durch lnaugenscheinnahme (bei abgenommener Abdeckung)
sämtlicher Bereiche des Rinnensystems auf Abplatzungen, Risse oder sonstigen Schädi-
gungen.

(3) Die Prüfung des Fugenabdichtungssystems und der angrenzenden Dichtflächen bzw.
Dichtkonstruktionen ist nach den Bestimmungen der jeweiligen abZlaBG durchzuführen.

(4) Der Sachverständige prüft die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (Vergleich mit den Bestimmungen des Abschnitts 4.1).

Wiederkehrende Prüfungen
(1) Die Prüfung der eingebauten Fertigteile erfolgt durch lnaugenscheinnahme sämtlicher
Bereiche der Fertigteile des Rinnensystems bei abgenommener Abdeckung einschließlich
des eingebauten Fugend ichtstoffsystems.
(2) Die Fertigteile gelten weiterhin als flüssigkeitsundurchlässig, wenn keine mechanischen
Beschåidigungen der Oberfläche, die den Querschnitt mehr als 3 mm reduzieren, bzw. keine
sichtbaren Umwandlungsvorgänge und keine Risse an der Oberfläche festgestellt werden.

(3) Die Prilfung der Schutzwirkung des Fugenabdichtungssystems erfolgt nach den Bestim-
mungen der jeweiligen abZlaBG.

Mängelbeseitigung
(1) Nach den Vorschriften AwSV sind Mängel zu beheben, die bei den Prüfungen und
Kontrol len festgestellt werden.

(2) Die Mängelbeseitigung ist nach Abschnitt 4.4 durchzufuhren.

Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit in bestehenden Anlagen
(1) Bei der lnstandsetzung (Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit) von
Abdichtungssystemen in bestehenden LAU-Anlagen, hat der Betreiber gemäß den
Vorschriften der AwSV

die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte lnstandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

die Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverständigen ist die Möglichkeit der Kenntnisnahme der Bau-
zustandsbeg utachtung u nd des I nstandsetzungskonzepts ei nzuräumen.

(2) Mit der Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit ist ein Betrieb zu beauf-
tragen, der die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der
Einbau- und Montageanweisung des Antragstellers anwenden darf und die Anforderungen
des Abschnitts 3.2.1 (1) erftlllt.

(3) Gerissene Fertigteile und Fertigteile mit nicht nur oberflächlichen Abplatzungen (siehe
Abschnitt 4.2.2 (2)) sind auszutauschen.
(4) Be- bzw. geschädigte Bereiche des Fugend sind nach den Bestim-
mungen der jeweiligen abZlaBG wiederherzu

4.2.2

4.3

4.4

Dr.-lng. Ullrich Kluge

Referatsleiter w
Dcutsches Instittrt

fiir llautechrrik
19
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Liste der Flüssigkeiten, gegen die die Fertigteile des Rinnensystems bei der Veruuendung

in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Stoffe für

- die Beanspruchungsstufe "mittel" beim Lagern und

- die Beanspruchungsstufe "mittel" beim Abfüllen und Umschlagen
gemäß der TRwS 7866 "Ausführung von DichtflÊichen" sowie

in Abfüllflächen gemäß TRwS TBlT "Tankstellen für Kraftfahrzeuge" und TRwS TB2s "Betankung von Schienen-
fahrzeugen" und Abfüll- und Bereitstellungsflåichen gemäß TRwS TB4s "Betankung von Luftfahrzeugen"

flüssigkeitsundurchlässig und chemisch beständig sind.

Flüssigkeiten
Soweit keine anderen Angaben gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine Substanzen oder um Mischungen
technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe, jedoch nicht in Mischung mit Wasser, soweit dies nicht extra ausgewiesen ist.

1 Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol. % nach DIN EN 15376

1a
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mitZusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28lEG bis zu
einem Gesamtgehalt von max. 20Vol.-o/o

2 Flugkraftstoffe

3

HeizÖl EL nach DIN 51603 1

u n geb rauchte Verb ren n u n gs motorenöle
ungebrauchte Kraftfah zeug-Getriebeöle
Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von
< 20 Ma. % und einem Flammpunkt > 60 "C

3b
Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusa2 von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem Gesamtgehalt
von max. 20Vol.-o/o

4 Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, außer Kraftstoffe

4a Benzol und benzolhaltige Gemische

4b Rohöle

4c

- gebrauchteVerbrennungsmotorenöle und

- gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle
mit einem Flammpunkt > 60 "C

5
ein- und mehnrvertige Alkohole mit max. 48Yol.-o/o Methanol und Ethanol (in Summe), Glykol, Polyglykole,
deren Monoether sowie deren wåissrige Gemische

5a Alkohole und Glykolether sowie deren wässrige Gemische

5b ein- und mehnruertige Alkohole > Cz mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wässrige Gemische

5c
Ethanol einschließlich Ethanol nach DIN EN 15376 (unabhängig vom Herstellungsverfahren) sowie deren
wässrige Lösungen

6 Halogen kohlenwasserstoffe > C2

6b aromatische Halogenkoh lenwasserstoffe

6

7

I

9

TRwS 786

TRwS 781

TRwS 782

TRwS 784

Technische Regel wassergefährdender Stoffe; Ausführung von Dichtflächen; DWA-A 786;
DWA Deutsche Vereinigung ftlr Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Oktober 2005
Technische Regel wassergefährdender Stoffe; Tankstellen für Kraftfahrzeuge; DWA-A 781;
DWA Deutsche Vereinigung ftir Wasserwirtschafr und Abfall e.V. Hennef; Dezember 2018
Technische Regel wassergefährdender Stoffe; Betankung von Schienenfahrzeugen; DWA-A 782;
DWA Deutsche Vereinigung ftlr Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Mai 2006
Technische Regel wassergefåhrdender Stoffe; Betankung von Luftfahrzeugen; DWA-A 782;
DWA Deutsche Vereinigunq für Wasseruirtschaft und Abfall e.V. Hennef; April 2006

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Venruendung in LAU-Anlagen

Anlage 1.1
Liste der Flüssigkeiten für die Fertigteile des Rinnensystems mit Ausnahme des
Sicherheitsstopfens
Teil 1 von 2
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Fortsetzung der Liste der Flùssigkeiten, gegen die die Fertigteile des Rinnensystems bei der Venruendung

in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen)wassergefåhrdender Stoffe für

- die Beanspruchungsstufe "mittel" beim Lagern und

- die Beanspruchungsstufe "mittel" beim Abfüllen und Umschlagen
gemäß der TRwS 7866 "Ausführung von Dichtflächen" sowie

in Abfüllflächen gemäß TRwS 7817 "Tankstellen für Kraftfahzeuge" und TRwS 7828 "Betankung von Schienen-
fahrzeugen" und Abfüll- und Bereitstellungsflächen gemäß TRwS TB4s "Betankung von Luftfahrzeugen"

flüssigkeitsundurchlässig und chemisch beständig sind.

Flüssigkeiten
Soweit keine anderen Angaben gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine Substanzen oder um Mischungen
technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe, jedoch nicht in Mischung mit Wasser, soweit dies n¡cht extra ausgewiesen ist

7 organische Ester und Ketone, außer Biodiesel

7a aromatische Ester und Ketone, außer Biodiesel

7b Biodiesel nach DIN EN 14214

B wässrige Lösungen aliphatischer Aldehyde bis 40 %

I wässrige Lösungen organischer Säuren (Carbonsäuren) bis 10 % sowie deren Salze (in wässriger Lösung)
außer Milchsäure und Ameisensäure

9a organische Säuren (Carbonsäuren, außer Ameisensäure > 10 %) sowie deren Salze (in wässriger Lösung)

10
anorganische Säuren (Mineralsäuren) bis 20 % sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze in
wässriger Lösung (pH . 6), außer Flusssäure und oxidierend wirkende Säuren und deren Salze

11
anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wässriger Lösung (pH t 8),
ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (2. B. Hypochlorit)

12 wässrige Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8

13 Amine sowie deren Salze (in wässriger Lösung)

14 wässrige Lösungen organischer Tenside

und

Aceton
Ammoniaklösung < 10 %

Borsäure in gesättigter wässriger Lösung
Chromsäure s 10 %

Fluss-Säure < 5 %

Hexafluorokieselsäure 3 10 %

Hydrauliköl "Donax TM"
p-Kresol in gesättigter wässriger Lösung

Methylethylketon
Natriumhypochloritlösung < 5 %
Phenol in gesättigter wässriger Lösung

Ricinusöl
Salpetersäure < 10 o/o

Schwefelsäure < 40 o/o

Tetrafluoroborsäurelösu ng < 20 %

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Veruendung in LAU-Anlagen

Anlage 1.2
Liste der Flüssigkeiten für die Fertigteile des Rinnensystems mit Ausnahme des
Sicherheitsstopfens
Teil2von 2
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Tabellel: Zusammensetzung

Tabelle 2: Anforderungen und charakteristische Bauteil- und Materialeigenschaften

't0
DIN EN 196-1:2005-05 Prüfverfahren ftir Zement - Teil 'l : Bestimmunq der Festigkeit; Deutsche Fassunq EN 196-1 :2005

Bezeichnung Zusammensetzung und Eigenschaft

Rinnen, Revisionselemente,
Einlaufkåisten und Stirnwände

- Körper des Systemelements

- Rohranschluss

- Kantenschutz
(nur Revisionselemente und
Einlaufkästen)

Kunsthazbeton gemäß den hinterlegten Angaben

PP und PE gemäß den hinterlegten Angaben

Gusseisen mit Lamellengraphit KTl-beschichtet bzw
Gusseisen mit Kugelgraphit KTl-beschichtet

- Abdeckung (Roste/Deckel)
(nur Revisionselemente und
Einlaufkästen)

Gusseisen mit Kugelgraphit

Fu gend ichtstoffsystem Fugendichtstoffsysteme mit abZlaBG für die jeweils geplante Venrvendung
in LAU-Anlagen sowie für die vorgesehenen Kontaktkörper

Kennwert Anforderungen sowie charakteristische Bauteil- und
Materialeigenschaften

Biegezugfestigkeit des Kunstharzbetons in Anlehnung an
die DIN EN 196-1ro

Probekörper: 40 mm x 40 mm x 200 mm
Auflagerdistanz: 120 mm

Mittelwert

kleinster Einzelwert

>22Nlmm2
> 1B N/mm2

Druckfestigkeit des Kunstharzbetons in Anlehnung an die
DtN EN 196-110

Mittelwert

kleinster Einzelwert

> 90 N/mm2

> 75 N/mm"

Biegezugfestigkeiten des Kunstharzbetons in Anlehnung
an die DIN EN 196-110 nach Medienbeanspruchung

à 18 N/mm'z

nach 144-stündiger Lagerung in 20 %iger Natronlauge

Abmessungen der Fertigteile gemäß Anlage 4 bis 9 und den hinterlegten Angaben

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Venvendung in LAU-Anlagen

Anlage 2
Zusammensetzung
Anforderungen u nd charakteristische Bauteil- u nd Materialeigenschaften

264770.'t9 1.74.4-17119
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Druckfestigkeit des Kunsthazbetons X X X

Biegezugfestigkeit des Kunstharz betons X X X

Biegezu gfestigkeit des Kunstharzbetons nach Med ienbeanspruchung gemäß
Anlage 2,Tabelle2
(Harzvariante in Abstimmung mit der Prüfstelle)

X X

TG-Kurvenach DIN EN ISO 113581r X X

Konstruktive Zusammensetzung und Abmessungen der Fertigteile X X X

Tabelle 1: Prüfungen und Kontrollen

11
DIN EN ISO 11358-1:2014-10 Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Teil 1:Allgemeine Grundsåtze (lSO 11358-1

2014): Deutsche Fassunq EN ISO 11358-1'.2014

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Venruendung in LAU-Anlagen

Anlage 3
G ru nd lagen ft¡ r d ie Ü berei nstimmu n gsbeståtig u n g
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Revisionselement

RD100V 0.3 <=

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Venrvendung in LAU-Anlagen

Anlage 4
ACO DRAIN Monoblock RD 100 V
Systemelemente, Abmessungen
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Stirnwände

Stirnwand Ende Stirnwand Anfang

Verlegerichtun gswechsel Stirnwand Ende mitAnschluss DN110

Einlaufkasten

RD1OOV EK O.O

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Anlage 5
ACO DRAIN Monoblock RD 100 V
Systemelemente, Abmessungen
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260
Rinnenelemente

l2ool
l--1

1000 und 2000

Fl
T Nr

Revisionselemente

Rinnenelemente und
Revisionselemente

H1 [mm] Hz [mm]

330 200

430 300

530 400

AC@DRAINRD2@0V2@.8 <-

N
I

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Venruendung in LAU-Anlagen

ACO DRAIN Monoblock RD 200 V
Systemelemente, Abmessungen

Anlage 6
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Stirnwände

Stirnwand Anfang / Ende Adapter fü r Revisionselement

Stirnwand Ende mit Anschluss DN160

Einlaufkasten

ACO DRAII| RD200V 20.0

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Anlage 7
ACO DRAIN Monoblock RD 200 V
Systemelemente, Abmessungen
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ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Venrendung in LAU-Anlagen

Anlage 8ACO DRAIN Monoblock RD 300 V
Systemelemente, Abmessungen
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Stirnwände

Stirnwand Anfang / Ende Ada pter fü r Revisionselement

Verlegerichtu n gswechsel Stirnwand Ende mit Anschluss DN315

Einlaufkasten, meh rte¡l¡g

A@
DR til

RD3(X)

¿tt

\
\

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem ftlr die Venrendung in LAU-Anlagen

Anlage 9
ACO DRAIN Monoblock RD 300 V
Systemelemente, Abmessu ngen
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O Fundament des Rinnenkörpers mit Ummantelung aus Stahlbeton nach dem Tragfähigkeits- und Gebrauchs-
tauglichkeitsnachweis gemäß Abschnitt 3.1 dieser allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
Baua rtgeneh mig u n g (abZl aBG)

@ Fugenabdichtungssystem mitabZtaBG ftlr LAU-Anlagen (siehe auch Anlage 2)

@ anschließende Dichtfläche aus Ortbeton gemäß DAfStb-Richtlinie BUmwSa

@ Schotter-/Kiestragschicht
@ Frostschutzschicht

@ Gussasphalt-Dichtschicht mit abZlaBG fiir LAU-Anlagen

@ Asphaltbinderschicht
@ Asphalttragschicht

A.

@

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Einbaubeispiele
Anlage 10
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Abdichtung der mehrteiligen Einlaufkasten:
Die KontaktflËichen im Stoßbereich der mehrteiligen Sinkkästen werden umlaufend flüssigkeitsdicht verklebt. (siehe
Abschnitt 4.2.1 (7))

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem für die Venrvendung in LAU-Anlagen

Anlage 11
Abdichtung der mehrteiligen Einlaufkasten

265053.1 I 1.74.4-17119



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Al I gemeine Bauartgenehmi gung
Nr.Z-74.4-53 vom 25. September 2019

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Einbau- und Montagehinweise für den Rinneneinbau

Vor Arbeitsbeqinn ist für das notwendiqe Zubehör so sorqen:

Verarbeitu n gsh i nweise des D ichtstoffherstel lers.

Einbauhinweise ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Haarpinsel mit Verlängerung

Glättspachtel mit Verlåin gerun g

Neutrale Seifenlösung

Stableuchten

Kartuschenpistole (ACO Art. 01376 )

Nur firr RD100V:

- Düsenspitzen ( ACO Art. 01855 )

Nur für RD200V/RD300:

- Dl¡senspitzen ( ACO Art. 01855 )

- Muffe mit lnnengewinde/a"

- Düsenverlängerung Rohrdoppelnippel beidseitig mit Außengewinde 3/¿"

- Länge firr RD200V BH 0.0 300 mm

- Långe filr RD200V BH 20.0 500 mm

- Lêånge für RD300 600 mm

Arbeitsabfolqe:

(1) Es ist auf die Verarbeitungstemperatur des Dichtstoffes/Bauteiltemperatur/Taupunkt zu achten.
(2) Der Sicherheitsfalz muss trocken und staubfrei sein.
(3) Mit Stablampen ist für ausreichende Beleuchtung in der Rinne am Sicherheitsfalz zu sorgen.
(4) Mit einem Haarpinselwird der Primer im Sicherheitsfalz zwischen den Rinnenelementen aufgetragen.
(5) Die Abltiftzeit des Primers ist einzuhalten.
(6) Der Dichtstoff wird aufgerührt und mit der Kartuschenpistole durch die Offnung in die Falz gespritzt.

(7) Die Fuge wird mit einem GlÊittspachtel geglättet, hierzu empfiehlt sich als Glättmittel neutrale Seifenlösung
(B) Die Trocknungszeit des Dichtstoffs ist zu beachten.

ACO DRAIN Monoblock RD Rinnensystem filr die Venrvendung in LAU-Anlagen

Einbau- und Montagehinweise fUr den Rinneneinbau
Anlage 12
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